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Gemeinde WIERNSHEIM im ENZKREIS, Ortsteil Serres 
 

BEGRÜNDUNG 
zum Bebauungsplan   

KOHLPLATTE III 
 
Vorentwurf 
 

Begründung gemäß § 9 (8) BauGB     
 

 
1. Erfordernis der Planaufstellung 

Die Gemeinde Wiernsheim beabsichtigt im Bereich Kohlplatte eine Baugebietserweiterung mit 
allgemeiner Wohnnutzung zu realisieren.  
Das Baugebiet liegt nördlich des vorhandenen Neubaugebietes „Kohlplatte II“, entlang der K 4502 
nach Großglattbach. Das Gebiet entspricht einer Erweiterung des Gebietes Kohlplatte II.  
Die Gemeinde hält die Entwicklung des Baugebietes aufgrund der Nachfrage aus der Gemeinde aus 
Serres und Iptingen nach Familienheimen für erforderlich. Die zu erwartende Ansiedlung ist zur 
Förderung der Infrastruktur des Ortsteils Serres dringend notwendig. 
Die Untersuchung verschiedener Erweiterungstandorte für den Ortsteil Serres bei der Erstellung des 
Flächennutzungsplanes ergab, dass der vorgesehene Erweiterungsbereich des Gebietes  
Kohlplatte II am Besten zur Verwirklichung geeignet ist.  
Andere Standorte, im Bereich Serres und im Bereich der Ortsteiles Iptingen  
kommen wegen der vorhandenen Streuobstnutzung und vorhandener Heckenbepflanzungen aus 
ökologischen Gründen und wegen der vorhandenen Topographie (Steilhänge) nicht als Baugebiet in 
Frage. 
Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche „Ereiterung Viehweide“ ausgewiesen. 
Da im Flächennutzungsplan  Bereich Iptingen keine Baulandausweisungen möglich sind ist der 
vorgesehene Standort auch für Bauwillige aus Iptingen die einzige Möglichkeit, den Wunsch auf ein 
Wohnhaus zu realisieren.  
 

 

2. Bestand 
Das Gebiet wird landwirtschaftlich als Ackerland genutzt. 

 
3. Planung 

Das vorgesehene Baugebiet umfasst den nördlichen Teil des im Flächennutzungsplan und im 
Regionalplan Nordschwarzwald zur Bebauung festgelegten Gebietes. 
Die Baugebietsfläche beträgt ca. 2,8 ha. 
Im Plangebiet wird die bewährte städtebauliche Konzeption des Baugebietes „Kohlplatte 2“ fortgesetzt.   
Die Verkehrserschließung erfolgt von der K4502 aus über das Gebiet Kohlplatte II. 
Entlang der K4502 ist der Bau eines Radweges vorgesehen.  
Als „Art der Bebauung“ wurde allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 
Im gesamten Baugebiet wurde 1-geschossige Bebauung fetgelegt.  
Für die Dachformen bestehen keine Festsetzungen. 
Die Bauplatzgrößen betragen zwischen 400 bis 500 m². 
Die Höhe der Gebäude wurde durch die Festsetzung von Bezugshöhen und Angabe der zulässigen 
First- und Traufhöhen und durch die Festlegung der eingeschossigen Bebauung beschränkt. 
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4.     Begründung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 

 
4.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
4.1.1  Regelungsdichte 

Die Beschränkung der Regelungen auf das zur Sicherstellung der Siedlungsstruktur unbedingt 
Notwendige und der weitestgehende Verzicht auf gestalterische Vorschriften ist eine gemeindliche 
Vorgabe. Dadurch wird dem zunehmenden Bedürfnis der potentiellen Bauherren nach möglichst 
unreglementierter Entfaltung der individuellen Gestaltungsvorstellungen entsprochen. 
Die damit verbundenen gestalterischen Unwägbarkeiten werden in Kauf genommen. 
 

  
4.1.2 Art der baulichen Nutzung  

  
 Die festgesetzte Art der baulichen Nutzung – „allgemeines Wohngebiet“  
 

 Nicht zulässig sind:  
 Schank- und Speisewirtschaften und Anlagen für 
 kirchliche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind auch ausnahmsweise nicht zulässig. 
 
Um betriebsbedingte Immissionen zu vermeiden, sind die o.g. Nutzungen nicht zugelassen. 
 
Die Lärmbelästigungen aus den landwirtschaftlich genutzten Grundstücke im Norden und Osten des 
Gebietes, sind von den Bewohnern in „Allgemeinen Wohngebieten“ zu dulden. 
 

 
4.1.3 Maß der baulichen Nutzung  
  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl,  die Anzahl der Vollgeschosse die 
maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlagen definiert.  

 Die Grundflächenzahl wird auf 0,40 festgesetzt.  
Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl wird verzichtet, da die Maßstäblichkeit durch die 
bestehenden Festsetzungen ausreichend bestimmt ist.  

 
4.1.4 Überbaubare Grundstücksfläche 
 
 Die überbaubare Grundfläche wird durch Baugrenzen im Sinne von durchgehenden  
 Baufeldern und durch die Festlegung der Grundflächenzahl (0,4) begrenzt.  
 

 
4.1.5 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Gebäudehöhen werden durch die festgesetzten Bezugshöhen und die sich darauf beziehenden 
Höhenangaben definiert.  
 
 

4.1.6 Firstrichtungen 
 Firstrichtungen wurden nicht festgesetzt. 

Die Nutzung der Solarenergie wird begrüßt. Die Bauherren können die Dachformen und 
Dachrichtungen so herstellen, dass die Nutzung der Sonnenenergie optimal erfolgen kann.  
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4.1.7 Folgen der Planung: 
Durch die vorgesehenen Festsetzungen wird die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima 
und die Böden möglichst wenig beeinträchtigt. Der Anschluss des Gebietes direkt an das Gebiet 
Kohlplatte II vermeidet eine zusätzliche Zersiedelung der Landschaft. 
Die Größe der Baugrundstücke, die festgelegte Grundflächenzahl (0,4), die festgelegte 
Regenwassernutzung und der hohe Anteil an begrünten Flächen im öffentlichen und privaten 
Bereich hat zur Folge, dass die unvermeidbaren Beeinträchtigungen für die Funktion des 
Kleinklimas, die Grundwasserneubildung, der Regenwasserabfluss und das ländlich geprägte 
Ortsbild so gering wie möglich gehalten werden. 
Die landschaftliche Einbindung der Siedlungsränder werden durch die vorgesehene Eingrünung 
unter Verwendung von heimischen Baum- und Straucharten erfolgen. 

 
 

5.     Verkehr 
 
 
5.1      Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt entsprechend der bewährten Erschließungsart  
im Gebiet Kohlplatte 1. 
Für den Anschluss des Baugebietes wurde im Zuge der Erschließung des Gebietes Kohlplatte II an 
der K 4502 eine Linksabbiegespur gebaut. Außerdem wurde dabei die K 4502 in Richtung Ortsmitte 
verbreitert und ein 2,0 m breiter Gehweg entlang der Straße errichtet. 
Die Gemeinde Wiernsheim ist für den ÖPNV auf der Suche nach einem geeigneten zusätzlichen 
Standort an der L 1135 südlich des Gebietes Kohlplatte 1. 

  
5.2 Verkehrsflächen 

Um Zwänge bei der Ausführung der Verkehrsanlagen zu vermeiden wurde festgesetzt, dass von der 
dargestellten Aufteilung der Verkehrsflächen abgewichen werden kann, sofern die Grundzüge der 
Planung beibehalten werden. Ebenfalls unverbindlich sind die eingetragenen geplanten Bäume, 
Straßehöhen, Gefälle und Querneigungen.  
 

 

6. Grünordnerische Festsetzungen 
 

Pflanzgebote sichern ein Minimum an ökologisch wirksamer Begrünung der Flächen. Die 
Festsetzung von Bäumen soll den Eingriff in Natur und Landschaft minimieren.  
Auf Flachdächern und flach geneigten Dächern der Pultdächer wurde eine extensive 
Dachbegrünung festgesetzt, um den Eingriff in Natur und Landschaft zu minimieren und die 
abzuleitende Regenwassermenge zu verringern. Zugleich wird eine positive Wirkung auf das Klima 
im Umfeld erzielt. 
 
 

Mehrfachnutzen Dachbegrünung im Überblick 

 Schutz der Dachabdichtung vor Extrembeanspruchung bei Spitzentemperaturen im Sommer und 
Winter.Schutz der Dachabdichtung vor Wind- und Witterungseinflüssen wie Sturm, Hagel, UV-
Strahlung – damit verlängerte Lebensdauer der Dachabdichtung gegen der unbegrünten Variante. 
Fachleute sprechen von einer doppelt so langen Zeit ohne Reparaturen oder Komplettsanierungen. 
Wärmedämmleistungen im Winter und Hitzeschild im Sommer und damit ein Beitrag zur 
Energieeinsparung.Dachbegrünungen erhöhen de Wirkungsgrad von Photovoltaikanlagen bei der 
Kombination Photovoltaik/ Dachbegrünung.Wasserrückhaltung – je nach Begrünungsart jährlich 30-
99% des Niederschlags. 

 
 

 

http://www.optigruen.de/
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7. Energieeffiziente und nachhaltige Bauleitplanung.  
 Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen eine energieeffiziente und nachhaltige 
Bebauung des Gebietes entsprechend den Vorgaben in der neuen Landesbauordnung.   

  
7.1      Art und Maß der baulichen Nutzung 

 
Durch die Größe der Grundstücke und der Festlegung der Baugrenzen wird eine ansprechende 
Bebauungsdichte erreicht.  
Die Festsetzung der Baugrenzen und der Höhenfestlegung für die Gebäude ergeben eine geringe 
gegenseitige Beschattung der Gebäude. 
Die Flächenversiegelung ist auf 60 % der Grundstücksflächen begrenzt, sodass im Baugebiet ein 
hoher Begrünungsgrad mit Baumpflanzungen zu erwarten ist. Das Mikroklima wird durch  
die Festsetzung von Dachbegrünungsflächen verbessert. 
 

7.2 Verkehrserschließung 
 
Das Straßennetz wurde so angeordnet, dass die Straßen jeweils beidseitig angebaut werden. 
Dadurch ergibt sich eine kostengünstige Erschließung. 
 
Die Abgrenzungen zwischen Fahrbahn- und Gehwegbereichen erfolgt ohne Bordsteine, sodass 
insgesamt Barrierefreiheit besteht. 
 
Vom Baugebiet aus verläuft ein Geh- und Radweg zur geplanten Bushaltestelle an der L 1135. 
Über mehrere Fußwegeverbindungen kann das Feldwegenetz des angrenzenden 
landwirtschaftlichen Wegenetzes  für Fußgänger erreicht werden. Über diese Verbindungen kann 
auch im Notfall die Feuerwehr in das Baugebiet gelangen. 

  
8. Umweltbericht und Umweltprüfung.  
      sind beigefügt. 

 
9. Verkehr - Immisionen 

ein Lärmschutzgutachten ist beigefügt. 
 

10. Flächenstatistik: 
         
 Bauplatzfläche    19.700 m²       71,0 %     
 Straßenflächen Fahrbahn, im Gebiet  3.164 m²    11,4 % 
 Gehwegflächen     1.373 m²      4,9 %    
 Wege wasserdurchlässig    408 m²         1,5 %    
 Unbefestigte Feldwege    715 m²         2,6 %       
         
 öffentliche Grünflächen    2.375 m²         8,6 %    
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Gesamtfläche     27.735 m² =       100,0 % 
  
 Straßenfläche K 4507 neu    335 m² 
 Grünfläche westlich K 4507     130 m² 
      -------------------------------------------------------------------- 
 Bebauungsplanfläche gesamt  28.200 m² 
 
  Anzahl der Bauplätze :  40 
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11. Abwasserbeseitigung 
 

Es war beabsichtigt, das Niederschlagswasser auf den Grundstücken dezentral zur Versickerung zu 
bringen, 
Durchgeführte Versickerungsversuche durch den Geologen haben jedoch gezeigt, dass auf den 
Grundstücken wegen zu geringer Versickerungsfähigkeit des Bodens 
nur wenig Versickerung erfolgen kann. 
 
Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt im Trennsystem und  ist  folgendermaßen vorgesehen: 
 

11.1 Mischwasserkanal 
 

Im Mischwasserkanal werden die häuslichen Abwässer und das Niederschlagswasser vom Bereich 
der öffentlichen Straßen  zum bestehenden öffentlichen Mischwasserkanal in der Gartenstraße 
abgeleitet. Das Mischwasser der Gemeinde Serres wird zur Kläranlage nach Großglattbach 

abgeführt.   
 

11.2 Niederschlagswasser. 
 
Für die Ableitung des Niederschlagswassers wird im Baugebiet ein separates 
Regenwasserkanalsystem verlegt.  

  
Um eine Reduzierung Drosselung des Niederschlagswassers zu erreichen muss 
das Niederschlagswasser in Zisternen, die auf den einzelnen Grundstücken anzulegen sind eingeleitet 
werden. Das Rückhaltevolumen muss 0,03 m³ pro m² Dachfläche betragen. Der Regenspeicher muss 
mit einer integrierten Schwimmerdrossel ausgestattet sein. Der zulässige Drosselabfluss beträgt 0,2 l/s 
pro 100 m² Dachfläche. Der Überlauf muss an die öffentliche Regenwasserkanalisation angeschlossen 
werden. 
Außerdem wurden, auch zur Niederschlagswasserreduzierung,  im Westen des Gebietes Gebäude mit 
flach geneigten und begrünten Dächern festgesetzt.  
Im Regenwasserkanal wird das Niederschlagswasser aus den privaten Grundstücken  und aus den 
oberhalb gelegenen Außengebieten abgeleitet. 
Das Niederschlagswasser wird in den Regenwasserkanal abgeführt, der das Niederschlagswasser 
zum vorhandenen Graben in Richtung Großglattbach leitet. 

 
 

 
Aufgestellt: Ing-Büro Repple, Illingen, den 30.11.2017 

 
 
 


